
 
 
 
 

Sommersonnenwende Wachau 2026 

Anmeldung und Merkblatt Sportboote 

Als Veranstalter im Sinne des § 18 des Schifffahrtsgesetzes und des § 11.08 der 

Wasserstraßen-Verkehrsordnung (WVO) übernimmt die Donau Niederösterreich Tourismus 

GmbH (DTG) die Einteilung der teilnehmenden Schiffe. Darüber hinaus soll vom Veranstalter 

die Umsetzung aller, im schifffahrtsrechtlichen Bewilligungsverfahren vorgeschriebenen 

Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit während der Veranstaltung, gewährleistet werden. 

 

Grundlage für die seitens der DTG als Veranstalter zu setzenden Maßnahmen ist die 

Verordnung des BMIMI über die schifffahrtspolizeiliche Regelung der Schifffahrt auf der 

Donau anlässlich der Sommersonnenwende Wachau sowie der Bescheid über die 

Veranstaltungsbewilligung 

(GZ. 2025-0.235.746). 

 

Ablauf 

1. Die Aufgaben des Veranstalters beschränken sich auf die Koordination der Fahrt der 

Fahrzeuge, die Verantwortung im Sinne der WVO liegt bei den teilnehmenden 

Schiffsführern. 

2. Die Schifffahrt auf der Wasserstraße Donau ist am 20.6.2026 zwischen 20:30 Uhr und ca. 

24:00 Uhr zwischen Strom-km 2000,000 und Strom-km 2032,000 für alle Fahrzeuge 

gesperrt. Die Verhängung und Aufhebung der Sperre erfolgt unmittelbar vor Ort durch 

die Schifffahrtsaufsicht.  

3. Sportboote dürfen an der Veranstaltung teilnehmen, wenn sie sich beim Veranstalter 

(DTG) schriftlich bis zum 17.6. 12 Uhr 2026 (einlangend bei DTG) anmelden. 

4. Der Veranstalter meldet die teilnehmenden Fahrzeuge gesammelt am 18.6. nachmittags 

an die Schifffahrtsaufsicht. 



5. Sportboote haben sich bis spätestens 21.00 Uhr oberhalb von Spitz einzufinden und 

rechtsufrig aufzuhalten! (Platz lassen für Fahrgastschiffe, die zu Tal zur Veranstaltung 

fahren) 

6. In Ausnahmefällen können sich nicht erfasste Fahrzeuge bis spätestens 21:00 Uhr die 

Einfahrtserlaubnis in den gesperrten Bereich bei der am Sperrbeginn positionierten 

Schifffahrtsaufsicht einholen. Bitte beachten Sie, dass es hierbei zu längeren Wartezeiten 

kommen kann. 

7. Die Sportboote haben sich entsprechend der vorliegenden Teilnahme- und 

Fahrtbedingungen zu verhalten.  

8. Die Schifffahrtsaufsicht überwacht den Sperrbereich. Den Anordnungen der 

Schifffahrtsaufsicht ist Folge zu leisten.  

9. Sportboote haben sich oberhalb des Konvois der Fahrgastschiffe stromaufwärts der 

Dienstboote der Schifffahrtsaufsicht bzw. Polizei aufzuhalten. 

10. Sportboote haben während der Talfahrt ausreichend Sicherheitsabstand zu den 

vorausfahrenden Dienstbooten der Schifffahrtsaufsicht bzw. Polizei einzuhalten. 

11. Wenn Sie ein UKW-Sprechfunkgerät an Bord haben und die Betriebsberechtigung 

besitzen, schalten Sie dieses bitte auf Kanal 10 auf Empfang. 

12. Bitte wahren Sie Funkdisziplin und nehmen Sie nur soweit es aus Sicherheitsgründen 

nötig ist am Funkverkehr teil. Der Sprechfunk wird durch die Funküberwachung während 

der gesamten Sonnwendfahrt überwacht. 

13. Setzen Sie die vorgesehenen Positionslichter. 

14. Stellen Sie sicher, dass alle Personen an Bord einen Schwimmkragen oder eine 

Schwimmweste tragen. 

15. Stellen Sie ein Problem fest, welches die Sicherheit des Schiffsverkehrs beeinträchtigt, 

melden Sie das in einem kurzen, aussagekräftigen Funkspruch „an alle Schiffe“. 

16. Sollten Sie manövrierunfähig werden, versuchen Sie nach der Meldung, in unmittelbarer 

Ufernähe zu bleiben. 

17. Sportboote: bleiben in Dürnstein nicht hinter dem Konvoi stehen, sondern fahren hinter 

dem Boot der Schifffahrtsaufsicht durch den Konvoi und sehen die Feuerwerke in 

Dürnstein und Rossatzbach von einer Position unterhalb des Konvois, bevor sie auf 

Lichtzeichen der Schifffahrtsaufsicht die Veranstaltung verlassen. Die Fahrgastschiffe 

machen in Dürnstein Platz für die Sportboote, um die Durchfahrt zu ermöglichen. 



18. Nachdem die Sportboote nach dem Ende der Feuerwerke den Bereich verlassen haben, 

wird die Veranstaltung durch die Schifffahrtsaufsicht mittels Kommando als offiziell für 

beendet erklärt und die Sperre der Wasserstraße aufgehoben und die Fahrgastschiffe 

setzten Ihre Fahrt fort. 

19. Vorliegendes Merkblatt inkl. Anmeldebestätigung ist während der Veranstaltung an Bord 

mitzuführen. Sämtliche Informationen zur Sommersonnenwende 2026 finden Sie unter 

www.sonnenwende.at  

Sollten Sie nautische Probleme oder Fragen am Tag der Veranstaltung haben, wenden 

Sie sich bitte an die Schifffahrtsaufsicht unter 0664/855 19 19 oder 0664/818 88 57 

 

 

ANMELDUNG  
 
Zur Teilnahme an der Sommersonnenwende Wachau 2026 
 
(per mail an sonnenwende@donau.com) 
 
 
    

Kennzeichen  
    
    
Angaben zum Schiffseigner   
    
    

Vorname  Zuname  
    
    

E-Mail Adresse  Tel. Nr. (mobil)  
    
    

 Ich habe alle Informationen zum Ablauf gelesen und verpflichte mich zur 
Einhaltung der vorgeschriebenen Regeln 

    
    
    
    

Datum Unterschrift   
 

 

http://www.sonnenwende.at/
mailto:sonnenwende@donau.com

